
 

Amtsblatt 
der 

Stadt Brilon / Hochsauerland 
 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Brilon 
Herausgeber: Stadt Brilon, Der Bürgermeister, Am Markt 1, 59929 Brilon 

 
Bezug durch die Stadtverwaltung, Fachbereich 1 

 
Nr. 09   Brilon, 03. Dezember 2024          Jahrgang 54 
  
 
I N H A L T : 
 
 
1) Erlass der 19. Sondersatzung zur Satzung über die Erhebung von     

Erschließungsbeiträgen in der Stadt Brilon vom 04.03.1982  
 
2) Widmung von Straßen und Wegen für den öffentlichen Verkehr gemäß § 6 des 

Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen in Brilon 

 
3) Bekanntmachung über die Offenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung der  

Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2025 













Bekanntmachunq über die Offenlequnq des Entwurfs der
Haushaltssatzunq der Stadt Brilon für das Haushaltsiahr

2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2025liegt mit
seinen zugehörigen Anlagen gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung,

ab Donnerstag, den 05.12.2024,

während der Dienststunden (Montag bis Mittwoch: 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00
Uhr bis 15.45 Uhr, Donnerstag: 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 17:30 Uhr
sowie Freitag: 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr) im Venryaltungsgebäude Bahnhofstraße 33,
59929 Brilon, Zimmer Nr. 34, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Gegen den Entwurf können Einwohner oderAbgabepflichtige innerhalb einer Frist von
14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben. Einwendungen gegen
die Haushaltssatzung und ihre Anlagen können bei der Stadtverwaltung Brilon,
Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 33, 59929 Brilon, sowohl schriftlich als auch
mündlich zu Protokoll erhoben werden.

Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung

Brilon, den 29.11.2024

tl-Q'\ü
Dr. Christof Bartsch
Bürgermeister


